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Anhang I-Vogelarten (Art. 4 Abs. 1) /

Gefährdete Zugvogelarten (Art. 4 Abs. 2)

der Vogelschutzrichtlinie

Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele

durch das geprüfte Vorhaben

Erläuterung

EINSTUFUNG DER BEEINTRÄCHTIGUNGEN

DER ERHALTUNGSZIELE

(KUMULATIV)

ERHEBLICH

NICHT ERHEBLICH

Erheblich

nicht erheblich

Einstufung der Erheblichkeit
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Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele

durch andere Pläne oder Projekte
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DE 6616-402

DE 6616-402

Anhang I-Vogelarten (Art. 4 Abs. 1) /

Gefährdete Zugvogelarten (Art. 4 Abs. 2)

der Vogelschutzrichtlinie

Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele

durch das geprüfte Vorhaben

Durch das geprüfte Vorhaben kommt es zu

keinen erheblichen Beeinträchtigungen der

im Gebiet vorkommenden Anhang I-Vogel-

arten und gefährdeten Zugvogelarten (zur

näheren Begründung vgl. VSG-VP).

EINSTUFUNG DER BEEINTRÄCHTIGUNGEN

DER ERHALTUNGSZIELE

(KUMULATIV)

NICHT ERHEBLICH

Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele

durch andere Pläne oder Projekte

Durch andere Pläne oder Projekte kommt

es zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen

der im Gebiet vorkommenden Anhang I-Vogel-

arten und gefährdeten Zugvogelarten (zur

näheren Begründung vgl. VSG-VP).
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Bestand / Beeinträchtigungen

der Erhaltungsziele (DE 6616-402)

Wildbrücke, Zaun, Irritationsschutz und Grünweg ergänzt


